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Bekanntmachung 

 
Die Stadt Lindau (B) hat mit Bescheid vom 15.06.2026 (Tektur BVZ-Nr.: 047/2025 - T1) 

das Bauvorhaben „Erstellung eines Vorstellbalkons vor der Südfassade 

hier 1. Tektur zu BVZ-Nr. 047/2025: 

Der Balkon im EG soll 1,50 m länger werden als die Balkone in den anderen 
Geschossen.“, Anheggerstraße 12 in Lindau (B), Gemarkung Aeschach Fl.Nr.: 

253/2.0 bauaufsichtlich genehmigt. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg 
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 

Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Lindau) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).  
 
Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen.  
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verwaltungsgebühr fällig.  
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gez.: Fessler 
 
Der Bescheid und die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt der Stadt 
Lindau (B) in 88131 Lindau (B), Bregenzer Straße 8 nach Terminabsprache unter Tel. 
08382/918-660 eingesehen werden. 
 

Lindau (Bodensee), den 01.07.2026 
Stadt Lindau (Bodensee) 
gez.  
Dr. Claudia Alfons  
Oberbürgermeisterin  

 
 
 

 

 

Das Amtsblatt der Stadt Lindau (B) wird ausschließlich digital 
veröffentlicht und erscheint 14 tägig und nach Bedarf. Es wird 
im Internet auf der öffentlich zugänglichen Webseite  
www.stadtlindau.de/amtliche-bekanntmachungen 
veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF-
Dokument ist die amtlich bekannt gemachte Fassung. 
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